
15. Straßenbegrenzungslinie

16. Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)
hier: Einfahrt 

17. Sichtdreieck, s  = 70 m

18. Fußgängerbereich

19. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 
Mischverkehrsfläche für PKW, Radfahrer und Fußgänger
private Grünfläche

Grünordnung

20. Öffentliche Grünfläche

21. private Grünfläche

22. bestehender Baum, zu erhalten

23. bestehender Baum, zu entfernen

24. zu pflanzender Baum gemäß Festsetzung

B. Planzeichen für die Hinweise

25. bestehende Flurstücksnummern

26. bestehende Flurstücksgrenzen

27. aufzuhebende Flurstücksgrenze

28. neue Flurstücksgrenzen

29. bestehende Haupt-und Nebengebäude

30. Parzellennummer

31. Größe der Parzell in m2

32. Höhenlinien aus Vermessung

33. festgesetzter Höhenbezugspunkt pro Grundstück, 
z.B. 519,25 m ü. NN

C. Textliche Festsetzungen

1.0 Art der baulichen Nutzung

1.1 Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauN-
VO festgelegt.

2. Maß der baulichen Nutzung

Zahl der Vollgeschosse 
2.1 Es sind in allen Bauräumen, bis auf den Bauraum 18 zwei Vollgeschosse

zulässig.

2.2 Im Bauraum 18 sind drei Baukörper mit Satteldach und eingeschossigen
Verbindungsbauten mit Dachterrasse zulässig. Der westliche und nördli-
che Hauptbaukörper ist 2-geschosssig, der östliche 3-geschossig zulässig.
An den Südenden sind eingeschossige Anbauten mit Dachterrasse inner-
halb des Bauraums zulässig

2.3 Die zulässigen Grund- und Geschossflächen sind den Festsetzungen im
Plan zu entnehmen.

3. Bauweise 

3.1 Es sind bis auf den Bauraum 18 nur Einzelhäuser zulässig.

3.2 Die Grundrissform der Hauptgebäude ist rechteckig. Die Firstausrichtung
muss parallel zur Längsseite erfolgen

3.3 Die maximale Wandhöhe, gemessen von OK geplantem / festgelegtem
Gelände bis OK Dachhaut, darf 6,40 m nicht überschreiten.

3.4 Für die Berechnung der nachzuweisenden Kfz-Stellplätze sind die Rege-
lungen der gemeindlichen Stellplatzsatzung heranzuziehen.Die Garagen
sind nur innerhalb der Baugrenzen oder Flächen für Garagen und Neben-
anlagen zulässig. Sie dürfen eine maximale Wandhöhe von 3,20m nicht-
überschreiten. 

C. Textliche Festsetzungen

1.0 Art der baulichen Nutzung

1.1 Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauN-
VO festgelegt.

2. Maß der baulichen Nutzung

Zahl der Vollgeschosse2.1
Es sind in allen Bauräumen, bis auf den Bauraum 19 zwei Vollgeschosse
zulässig.

2.2 Im Bauraum 19 sind zwei Baukörper mit Satteldach und eingeschossigen
Verbindungsbauten mit Dachterrasse zulässig. Der westliche
Hauptbaukörper ist 2-geschosssig, der östliche 3-geschossig zulässig.

2.3 Die zulässigen Grund- und Geschossflächen sind den Festsetzungen im Plan zu
entnehmen.

3.

3.1 Es sind bis auf den Bauraum 19 nur Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser zulässig.

3.2 Die Grundrissform der Hauptgebäude ist rechteckig. Die Firstausrichtung
muss parallel zur Längsseite erfolgen

3.3 Die Wandhöhe wird gemessen von OK festgelegtem Gelände bis OK
Dachhaut. Sie darf zwischen 6,30 m und 6,50 m liegen.

3.4 Für die Berechnung der nachzuweisenden Kfz-Stellplätze sind die Regelungen
der Stellplatzsatzung der Gemeinde Anzing heranzuziehen.Die Garagen sind nur
innerhalb der Baugrenzen oder Flächen für Garagen und Nebenanlagen zulässig.
Das Baufeld 19 darf mit einer Tiefgarage unterbaut werden.

2.5 Wintergärten sind in ihrer gesamten Fläche auf die Grund- und Geschossfläche
anzurechnen. Die maximal zulässige Grund- und Geschossfläche darf bei
Gebäuden bis zu vier Wohneinheiten durch Wintergärten um bis zu 10 qm je
Wohneinheit überschritten werden

2.6 Nicht unterbaute Terrassen, Balkone und Schwimmbäder dürfen ausserhalb des
Bauraumes errichtet werden und werden nicht auf die maximal zulässige
Grundfläche (GR) angerechnet.

Für Garagen sind sowohl Sattel - als auch Flachdächer zulässig. Bei
Grenzbebauung ist die Dachgestaltung mit der angrenzenden Garage ab-
zustimmen.

Die Kfz-Stellplätze und alle sonstigen befestigten Flächen sind mit wasser-
durchlässigenBelägen zu erstellen (z.B. Schotterrassen, Pflaster mit Ra-
senfugen oder Rasengittersteinen). Nebenanlagen außerhalb von Bau-
grenzen und von Grenzen für Garagen und Nebenanlagen dürfen eine
maximale Grundfläche von 8 m² haben.

3.5

Baugrenzen dürfen durch Wintergärten und Balkone bis zu 2 m überschritten
werden.

4. Gestaltung der Gebäude

4.1 Für die Hauptgebäude sind gleichschenklige Satteldächer oder Walmdächer mit
einer Dachneigung von 20° bis 40 °zulässig.

4.2 Für Nebengebäude und Garagen sind auch Dachneigungen von 0° bis 20°
zulässig.
Flachdächer müssen extensiv begrünt werden.

4.3 Dachgauben sind bei einer Dachneigung ab 30 ° zulässig. Dacheinschnitte sind
zulässig.

4.4 Bei zusammengebauten Gebäuden muss Traufe und First sowie Dachdek-
kung und Dachneigung einheitlich ausgeführt werden. Doppel- und Reihenhäuser
sind so zu gestalten, dass sie eine harmonische Einheit bilden.

4.4 Abgrabungen sind bis zu einer Tiefe von 2,50 m, Aufschüttungen bis zu 20 cm
sind zugelassen. Kellerlichtschächte sind auch ausserhalb des Bauraums zulässig.
Öffentliche, private und nachbarschaftliche Belange dürfen dabei nicht beein-
trächtigt werden

4.5 Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind zulässig.

Präambel
Die Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg erlässt aufgrund des ¨ 2 Abs. 1, 8, 9
und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO),
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Planzeichenverordnung
(PlanzV 90) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
diesen Bebauungsplan als Satzung.

A. Planzeichen für die Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 1 bis 3 BauNVO)

1. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

2 WA Allgemeines Wohngebiet

Maß der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 BauGB § 16 BauNVO)

3. Abgrenzung von Bereichen mit unterschiedlichen Festsetzungen

4. I / II / III Ein / zwei / drei Vollgeschoss als Höchstgrenze

5. GR 140 m2 höchstzulässige Grundfläche

6. GF 280 m2 höchstzulässige Geschossfläche

Bauweise, Baulinie, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

10. Baugrenze

11. Vorschlag für die Anordnung von Gebäuden

12. Firstrichtung

13. Umgrenzung für Nebengebäude (z. Garagen, Abstellräume)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BBauG)

14. öffentliche Straßenverkehrsfläche

Carports können auch als Garagen ausgeführt werden.

7. Die höchstzulässige Grund- und Geschossfläche bezieht sich auf die Hauptgebäude.

Bauweise

Im Bauraum 19, darf dieses Maß beim drei-geschossigen Gebäude  9,10 m
nicht überschreiten. Hier ist die Firsthöhe auf 13,50 begrenzt.

5. Grünordnung, Freiflächen

5.1 Die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sind vorwiegend mit stand-
ortgerechten einheimischen Arten durchzuführen.
Neben Obstgehölzen sind folgende Bäume und Sträucher zu verwenden:

5.2

5.3

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der Zufahrten,
Zugänge und Terrassen zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten.

Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der der Fertig-
stellung der Gebäude folgenden Pflanzperiode auszuführen und abzu-
schließen.
Ausgefallene Bäume und Sträucher sind in der nächsten Pflanzperiode
nachzupflanzen.

D.  Textliche Hinweise

1. Es sollen umweltfreundliche Heizungsanlagen (z.B. Brauchwasserwärmung
durchSonnenkollektoren, Brennwerttechnik, PV-Anlagen) gewählt werden.
Beim Einbau von nach außen wirkenden Klima- und Heizgeräten (z.B. Luft-
Wärmepumpen) sind die gesetzlichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften
einzuhalten. Es ist auf den Einbau lärmarmer Geräte zu achten. Der
Immissionsbeitrag von nach außen wirkenden Klima- und Heizgeräten muss in
der Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der TA Lärm um mindestens 6
dB(A) unterschreiten und darf am Immissionsort nicht tonhaltig sein.
Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche ist die DIN 45680: 1997-03 zu
beachten. Zur Auswahl der Geräte und zu wichtigen Gesichtspunkten bei der
Aufstellung wird auf den „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen
Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-
Wärmepumpen und Mini-Blockheizkraftwerke)“ und die Broschüre „Lärmschutz
bei Luft-Wärmepumpen – Für eine ruhige Nachbarschaft“ des Bayerischen
Landesamtes für Umwelt hingewiesen. Beide Veröffentlichungen sind im
Internet eingestellt.

2. Sämtliche Leitungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
sind unterirdisch zu verlegen. Kabelverteilerschränke sind in Zäune zu
integrieren und einzugrünen.

3. Müllsammelbehälter sind in bauliche Anlagen zu integrieren.

4. Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 8 DSchG Archäologische
Bodenfunde sowie Bodendenkmäler, die bei den Bauarbeiten zu Tage treten,
den gesetzlichen Meldepflicht unterliegen und dem Landesamt für
Denkmalpflege unverzüglich bekannt zu machen sind.

Auf dem Grundstück Nr. 19 ist ein Spielplatz gemäß Art. 8 BayBO zu
errichten.
Je 25 m²  Wohnfläche sind 1,5 m²  Kinderspielplatzfläche
nachzuweisen, jedoch mindestens 60 m².

5.5

5.4

3.6

Wintergärten dürfen ohne Einhaltung von Abstandsflächen an die
Grundstücksgrenze gebaut werden. Die Belange des Brandschutzes sind zu
beachten.

3.8 Die Abstandsfläche der Bebauung der Grundstücke 4 und 16 darf an der
Giebelseite die Grundstücksgrenze um bis zu 1,5 m überschreiten. Die
Abstandfläche ist von den Grundstücken 3 und 17 zu übernehmen.

Heimische Sträucher
Pflanzqualifikation: verpflanzte Sträucher, mind. 4 Triebe, Höhe: 100-150 cm,
empfohlen, 3 – 5 Sträucher zu Gruppen gleicher Art pflanzen

Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Rosa canina
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Kornelkirsche
roter Hartriegel
Waldhasel
Liguster
Hundsrose
schwarzer Holunder
Traubenholunder
wolliger Schneeball
gemeiner Schneeball

Heimische, kleinkronige Laubbäume
Pflanzqualifikation: Hochstamm, StU 18/20 cm, 3 x vm.DB
Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus padus
Sorbus aucuparia

Feldahorn
Hainbuche
Traubenkirsche
Eberesche

Heimische, großkronige Laubbäume
Pflanzqualifikation: Hochstamm, StU, 18/ 20  cm, 3xvm.DB.
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Prunus avium
Quercus robur
Tilia cordata

Spitzahorn
Bergahorn
Vogelkirsche
Stieleiche
Winterlinde

Zur Verwendung empfohlene Blütengehölze:
Buddleja alternifolia
Cornus florida
Deutzia magnifica
Deutzia scabra „Plena“
Kolkwitzia amabilis
Philladelphus coronarius
Spiraea vanhouttei
Syringa vulgaris in Sorten
Viburnum fragrans
Weigela hybriden

Hänge-Buddleie
Blumen-Hartriegel
hoher Sternchenstrauch
gefüllter Sternchenstrauch
Perlmuttstrauch
Bauernjasmin
Prachtspiere
Flieder in Sorten
Duft- Schneeball
Weigelie in Sorten

Es gilt die Einfriedungssatzung der Gemeinde Anzing in der zum Zeitpunkt
der Errichtung der Gebäude gültigen Fassung.

2.4 Im Baufeld 19 ist eine Tiefgarage möglich. Die Flächen ausserhalb der
Hauptbaukörper werden nicht auf die GR angerechnet.

Bäume entlang der Erschließungsstrasse müssen in Absprache mit der
Naturschutzbehörde hochstämmig gewählt und so beschnitten werden, dass der
Kronenbereich nicht die Durchfahrt von Lastwagen und Müllfahrzeugen
beeinträchtigt.

Die Zufahrtsrampe der Tiefgarage ist einzuhausen; die Innenwände und der
Deckenbereich der Einhausung sind schallabsorbierend zu verkleiden; der
Schallabsorptionsgrad darf bei 500 Hz einen Wert von α = 0,8 nicht
unterschreiten.
Das Tor der Tiefgaragenein- und -ausfahrt muss dem Stand der
Lärmminderungstechnik entsprechen (z.B. lärmarmes Sektional- oder Schwingtor
oder gleichwertig); die Toröffnung hat mittels automatischem Toröffner zu
erfolgen.
Die Abdeckung ggf. erforderlicher Regenrinnen ist dem Stand der
Lärmminderungstechnik entsprechend geräuscharm auszubilden (z. B. durch
kraftschlüssige Verschraubungen).
Alle Fahrwege sind mit Asphalt oder einem ähnlichen, gleichwertig lärmarmen
Belag auszustatten.
Falls eine Be- und Entlüftung der Tiefgarage gebaut wird, muss die Abluft über
Dach in die freie Luftströmung abgeleitet werden.

3.7

5. Grundwasser
Der Aufschluss von Grundwasser ist wasserrechtlich zu behandeln. Für
Erdaufschlüsse nach § 49 WHG, welche in das Grundwasser einbinden
müssen mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten beim Landratsamt
anzuzeigen sind.
Wird Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen, ist das Landratsamt
unverzüglich zu benachrichtigen.
Befristete Grundwasserabsenkungen wie Bauwasserhaltungen, Bohrungen
oder Grundwasserabsenkungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis
und sind rechtzeitig beim Landratsamt Ebersberg mit geeigneten Unterlagen
anzuzeigen bzw. zu beantragen.
Durch  die Errichtung der Tiefgarage darf auch die Situation für die
Nachbarbebauung nicht verschlechtert werden. Es ist vom Bauwerber eine
Nachweis zu erbringen, inwiefern es sich hier um eine erhebliche oder
unerhebliche Beeinflussung handelt.

Niederschlagswasser
Unverschmutztes Niederschlagswasser ist zu versickern. Dabei ist eine
ortsnahe flächenhafte Versickerung über eine geeignete Oberbodenschicht
anzustreben. Je Versickerungsanlage dürfen dabei höchstens 1000 qm 
befestigte Fläche angeschlossen werden. Bei der Versickerung in das
Grundwasser sind die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW)
einzuhalten.
Das Regenwasser von den Straßen ist vorrangig breitflächig über die
bewachsenen Seitenstreifen bzw. die Schulter zu versickern.

Starkniederschläge
Um das Eindringen von Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen zu
verhindern werden folgende Maßnahmen empfohlen:

- Keller und Tiefgaragen wasserdicht und auftriebssicher auszuführen (weiße
Wanne).
- Alle Öffnungen an Gebäuden mind. 25 cm über GOK setzen (Einfahrten in
Tiefgaragen, Lichtschächte, Treppenabgänge, Kellerfenster, Türen, Be- und
Entlüftungen, Mauerdurchleitungen etc.).
- Die Höhenkote „Oberkante Fertigfußboden“ der Wohngebäude mind. 25 cm
über GOK.

7. Minimierung der Flächenversiegelung
Im Allgemeinen soll darauf geachtet werden, die Flächenversiegelung so
gering wie möglich zu halten. Dazu gehört die Ausbildung von Hof- und
Stellflächen mit Hilfe von durchsickerungsfähigen Baustoffen. Auf die
Veröffentlichung des Landesamtes für Umwelt „Praxisratgeber für den
Grundstückseigentümer, Regenwasserversickerung – Gestaltung von Wegen
und Plätzen“ wird verwiesen.

5.

6.

8. Vorsorgender Bodenschutz
Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vergeudung und Vernichtung zu schützen. überschüssiger Mutterboden
(Oberboden) oder Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des § 12
BBodSchV zu verwerten. Der unbelastete belebte Oberboden und ggf.
kulturfähiger Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht
zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder ihrer
Nutzung zuzuführen.

9. Brandschutz
Die Löschwasserversorgung muss durch die Gemeinde Anzing sichergestellt
werden.
Die Tragfähigkeit der Erschließungsstraße muss für Fahrzeuge bis 16 t
(Achslast 10 t) geeignet sein.

10. Nördliche Grundstücksgrenze
Die Längsparker an der Nordseite müssen entlang der Grundstücksgrenze mit
einem mind. 12 cm hohen Randstein begrenzt werden, um Beschädigungen
des Grenzzauns durch Parker zu verhindern.
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Gemeinde Anzing

Landkreis Ebersberg

M 1: 1000
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623 m²

619 m²

2052 m²

5.9941.34

6. 99

m
1:

4
4

8
8

7
5

0
4

4
8

8
7

5
0

4
4

8
8

8
0

0
4

4
8

8
8

0
0

4
4

8
8

8
5

0
4

4
8

8
8

5
0

4
4

8
8

9
0

0
4

4
8

8
9

0
0

4
4

8
8

9
5

0
4

4
8

8
9

5
0

4
4

8
9

0
0

0
4

4
8

9
0

0
0

5334550 5334550

53346005334600

5334650 5334650

53347005334700

835

833

173

836

835/1

836/1

161/7

830/11
830

831
831/6

834

834/1

833/1

160/2

834

1
7
2

Kaiserweg

831/3

830/1
830/10

161/12

163/1

163/2

163/3 163

169

170

160

161/6

170/8

/9

170/7

158/9169/1

169/5

51
8,

50

5
1
8
,7

5

5
1
9
,0

0

5
1
9
,2

5

5
1
9
,5

0

5
1
9
,7

5

5
2
0
,0

0

5
2
0
,2

5

5
2
0
,5

0

5
2
0
,7

5

5
2
1
,0

0

5
2
1
,2

5

5
2
1
,5

0

5
2
1
,7

5

5
2
2
,0

0

52
2,

25

Baugebiet " Kaiserweg-Flurstraße"
 - 

Geltungsbereich: 15200 m²

Wertstoff-
fläche

GA

GA
GA GA

GA

GA

private
Grünfläche

6,00

6,00

6,00

5
,0

0

öffentliche G
rünfläche

18

17

9

10

11

12

4

5

6

7 8

3

2

1

15

14

GA

GA

5,0
0

5,0
0

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA

GA
GA

3,00

3,00

3
,0

0

3
,0

0

3,00

3,0
0

3,00

4,00

4
,0

0

4,00

5
,0

0

5
,0

0

13

GA

GA
GA

21

22

23

24

GA

GA

20

5,00

GA

5,00

5
,0

0

16

1
0
,0

0

5
,0

0

7,00

4,00

19 öffentliche

Grünfläche

7,5
0

7
,5

0

8,00

8,00

2,50

110

110

110

110
110

110
110

110

110

110

110

110

110

110

110

75

75

75

75

75

75

75

75

110

B

be
st

e
he

n
de

W
as

se
rle

itu
n

g

D
N

 3
0

0 
P

V
C

be
st

e
he

n
de

 W
as

se
rle

itu
ng

D
N

 3
0

0 
P

V
C

bestehende

Wasserleitung

DN 80 GGG

DN 100 GGG

521,40  
+/-20 cm

520,90   
+/-20 cm

521,60   
+/-20 cm

520,90   
+/-20 cm

520,20  
+/-20 cm

520,90   
+/-20 cm

519,90   
+/-20 cm

519,70 
+/-20 cm

519,4   
+/-20 cm

519,3 
+/-20 cm

519,1  
+/-20 cm

519,3  
+/-20 cm519,4  

+/-20 cm
519,50   
+/-20 cm

519,3  
+/-20 cm

519,4   
+/-20 cm

519,6   
+/-20 cm

519,8   
+/-20 cm 519,6   

+/-20 cm

519,7  
+/-20 cm

519,8   
+/-20 cm

520,0   
+/-20 cm

520,05   
+/-20 cm

521,60   
+/-20 cm

521,10  
+/-20 cm

521,6   
+/-20 cm

521,70   
+/-20 cm

521,05   
+/-20 cm

520,65  
+/-20 cm

519,6   
+/-20 cm

520,20   
+/-20 cm

Neuaufstellung des Bebauungsplan Nr. 50
für das

"Baugebiet Flurstraße/Kaiserweg in Anzing"

ED

II o

GRZ 0,33WH 6,40

WA

Gemeinde Anzing

LAGEPLAN M=1:1.000
Fassung: 01.04.2014

Landkreis Ebersberg

Neuaufstellung des Bebauungsplan Nr. 50
für das

"Baugebiet Flurstraße/Kaiserweg in Anzing"

WA

GRZ 0,33

WH 6,4

II

ED

5
2
0
,5

0
5
2
0
,7

5
5
2
1
,0

0

Präambel

Die Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1, 8, 9
und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO),
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Planzeichenverordnung
(PlanzV 90) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
diesen Bebauungsplan als Satzung.

D)  Textliche Hinweise

1.  Es sollen umweltfreundliche Heizungsanlagen (z.B. Brauchwasserwärmung durch
Sonnenkollektoren, Brennwerktechnik, PV-Anlagen) gewählt werden.

2. Sämtliche Leitungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind
unterirdisch zu verlegen. Kabelverteilerschränke sind in Zäune zu integrieren und
einzugrünen.

3. Müllsammelbehälter sind in bauliche Anlagen zu integrieren.

4. Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 8 DSchG Archäologische Bodenfunde sowie
Bodendenkmäler, die bei den Bauarbeiten zu Tage treten, den gesetzlichen Meldepflicht
unterliegen und dem Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich bekannt zu machen sind.

5. Die Eigentümer / Bewohner der im Geltungsbereich liegenden Wohngebäude werden
darauf hingewiesen, dass die im Rahmen einer normalen landwirtschaftlichen Nutzung
ausgehenden Geruchs- und Lärmimmissionen der angrenzenden, landwirtschaftlich
genutzten Flächen ggfls. auch abends und an Sonn- und Feiertagen, hinzunehmen sind.

6. Der Einsatz von Rauchmeldern in Wohngebäuden kann frühzeitig Brandentstehung
melden und in erheblicher Weise kostengünstig dazu beitragen, Gebäudebestand zu
schützen und Leben zu retten.

Es wird empfohlen, die Gebäude mit Brand- und Rauchmeldern auszustatten.

7. Nach Auskunft der Gemeinde sind auf dem Planungsgebiet keine Altlasten bekannt.

8. Da die Schalldämmung der Außenbauteile nur wirksam ist, solange die Fenster
geschlossen sind, muss der kontinuierlichen Belüftung insbesondere von Schlaf- und
Kinderzimmern besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Bei der Auswahl der Lüftungseinrichtung ist darauf zu achten, dass eine ausreichende
Luftwechselrate gewährleistet wird. Durch den Einsatz von motorisch betriebenen Lüftungen
kann diese Anforderung in der Regel eingehalten werden. Für den Fall, dass Elemente ohne
motorischen Antrieb zum Einsatz kommen, ist ein auf den Strömungswiderstand der
Elemente abgestimmtes haustechnisches Konzept umzusetzen, das die erforderlichen
Luftwechselraten sicherstellt.

Sofern motorisch betriebene Lüfter verwendet werden, sollten durch die Lüftergeräusche
keine höheren Innenschallpegel im Raum als maximal 25 dB(A) bei Mindestluftwechsel
erzeugt werden.

Die Gesamtschalldämmung der Gebäudeaußenhaut darf durch die Lüftungseinrichtungen
nicht wesentlich vermindert werden.

Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Stoßlüftung
verwendet werden.

9. Sonstiges

Für Bauwasserhaltungen und Bauten im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
erforderlich. Bei Bauvorhaben, die unterkellert werden, ist bei Grundwasserandrang daher
rechtzeitig eine wasserrechtliche Genehmigung zur Einbindung ins Grundwasser und für die
Bauwasserhaltung beim Landratsamt Ebersberg zu beantragen.

Die Grundstücksentwässerungsanlagen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik
(DIN 1986 ff.) erstellt werden. Keller sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen. Zum
Erhalt des natürlichen Bodenhaushaltes sollen in Baugebieten möglichst wenig Flächen
versiegelt werden (geringe versiegelte Straßenflächen; Versickerung des anfallenden
Oberflächenwassers in den angrenzenden Schotterrasenflächen).

10. Grundwasser

Genaue Angaben zum Grundwasserstand sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

C) Textliche Festsetzungen

1.0 Art der baulichen Nutzung
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Art der baulichen Nutzung nach § 4
BauNVO als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

2.0 Maß der baulichen Nutzung
Die überbaubaren Grundstücksflächen für Wohngebäude und Garagen werden durch Bau-
grenzen und Grundflächen festgesetzt. Ebenerdige Vor- oder Rücksprünge von diesen Bau-
grenzen (z.B. Erker , Wintergärten,Vordächer, ect.) dürfen in ihrer Länge 1/3 der Hausseite,

Maximal sind zwei Vollgeschosse zulässig. Je Einzelhaus sind zwei Wohneinheiten,
bei Doppelhaushälften ist nur eine Wohneinheit zulässig.
Für den gesamten Geltungsbereich wird die offene Bauweise gem. § 22 BauNVO
festgesetzt.

3.0 Gebäudeform / Gebäudehöhe / Gebäudetyp
Die Grundrissform der geplanten Hauptgebäude ist rechteckig. Die Gebäudelänge in
Firstrichtung muss mindestens das 1,2-fache der Gebäudebreite betragen. Die
Firstausrichtung muss parallel zur Längsseite erfolgen.
Die maximale Wandhöhe, gemessen von OK geplantem / festgelegtem Gelände bis
OK Dachhaut, darf 6,40 m nicht überschreiten.

4.0 Garagen, Nebenanlagen und Stellplätze
Für die Berechnung der nachzuweisenden Kfz-Stellplätze sind die Regelungen der
gemeindlichen Stellplatzsatzung heranzuziehen.
Die Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen oder Flächen für Garagen und
Nebenanlagen zulässig. Sie dürfen eine maximale Wandhöhe von 3,20m nicht
überschreiten. Die Stauräume vor den Garagen müssen eine Mindestlänge von 5,00m
zur öffentlichen Verkehrsfläche aufweisen. Duplexgaragen sind zugelassen.

Die Kfz-Stellplätze und alle sonstigen befestige Flächen sind mit wasserdurchlässigen
Belägen zu erstellen (z.B. Schotterrassen, Pflaster mit Rasenfugen oder
Rasengittersteinen).
Nebenanlagen außerhalb von Baugrenzen und von Grenzen für Garagen und
Nebenanlagen dürfen eine maximale Grundfläche von 8 m² haben. Damit die
Nebenanlagen ausreichend eingegrünt werden können, ist zu den öffentlichen
Grundstücksgrenzen ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. Die Dachform der
Nebenanlagen ist den Hauptgebäuden anzugleichen. Die Wandhöhe darf maximal 2,10m
betragen.

5.0 Gestalterische Festsetzungen gem. § 81 BayBO I.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

Doppelhäuser sind so zu gestalten, dass sie eine harmonische Einheit bilden.

Die Baukörper sind in ortstypischer, landschaftsgebundener Bauweise zu gestalten.
Gliederung, Material und Farbgebung müssen sich harmonisch in die Umgebung
einfügen. Die Fassadenverkleidungen sind ortstypisch in Holz, Holzzementplatten

6.0 Einfriedungen
An die öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenverkehrsflächen) angrenzende Einfriedungen
sind als Holzzäune oder Metallzäune mit einer Höhe von max. 1,10m.
Angrenzend an private Flächen (Nachbargrundstücke) sind auch Maschendrahtzäune mit einer
Höhe bis 1,10 m über OK Gelände zulässig.

7.0 Sichtfelder
Sichtdreiecke sind von jeglicher sichtbehindernden Nutzung wie baulichen Anlagen,
Bepflanzungen und Ablagerung von Gegenständen über 0,80m (gemessen von der
Straßenoberkante in Fahrbahnmitte) freizuhalten.
Hiervon ausgenommen sind einzeln
stehende hochstämmige, in Sichthöhe unbelaubte Bäume mit einem Astansatz nicht unter
2,50m Höhe.

E)  Verfahrensvermerke
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 02.04.2013 die Aufstellung des Bebauungsplans

beschlossen.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung

und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.07.2013 hat
in der Zeit vom 22.07.2013 bis 06.09.2013 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §

4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.07.2013

hat in der Zeit vom 22.07.2013 bis 06.09.2013 stattgefunden.

Anzing, den ............................

(Siegel)

..........................................................................................................
Finauer 1. Bürgermeister

7. Ausgefertigt

Anzing, den ............................

(Siegel)

..........................................................................................................
Finauer, 1. Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3

Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft
getreten.

Anzing, den ............................

(Siegel)

..........................................................................................................
Finauer, 1. Bürgermeister

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

A) Planzeichen für die Festsetzungen

Grundflächenzahl als Höchstgrenze (z.B. 0,33)

Maß der seitlichen Wandhöhe als Höchstgrenze (z.B. 6,40m)

Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO

B) Planzeichen für die Hinweise

Bestehendes Hauptgebäude / Nebengebäude

Bestehende Grundstücksgrenze

Flurnummer (z.B. 161/7)

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen an die
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)
hier: Einfahrt

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Umgrenzung für Nebengebäude (z. B. Garagen / Stellplätze)

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

Firstrichtung

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BBauG)

öffentliche Grünfläche

Maß der baulichen  Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grünordnung

Bauweise, Baulinie, Baugrenze ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Sonstige Planzeichen

Sichtdreieck, s= 70m

-3,00m- Maßangabe in Metern (z.B. 3,00m)

nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Fußgängerbereich

Nutzungsbestimmung: Abfall

Höhenlinien aus Vermessung

s=70m

Schiroky Althammer Kern
Ingenieurgesellschaft mbH

. .

Herzog-Friedrich-Straße 12
83278 Traunstein
Telefon (08 61) 98 96 3-0
Fax (08 61) 47 16
www.s-a-k.de  info@s-a-k.de.

Entwurfsverfasser:

Datum, Unterschrift

161/7

private Grünfläche

Parzellennummer1

Art der baulichen  Nutzung (§ 1 Abs. 1 bis 3 BauNVO)

o offene Bauweise

oder in Kombination von Holz mit Putzflächen zulässig.

Bestehende Straßenverkehrsfläche

Vorgeschlagenen Baukörperstellung

Dachneigung
24° - 35°

Größe der Parzelle in m²456 m²

und in der Tiefe 1,50m nicht überschreiten. Balkone bis 1,50m Tiefe sind zulässig.

2.1 Maßzahlen
Die maximal überbaubare Grundfläche für Einfamilienhäuser (EFH) beträgt 110 m²,
für Doppelhaushälften (DHH) beträgt die maximale Grundfläche 75 m².
Die maximal zulässige, überbaubare Grundfläche für Garagen beträgt 49 m².

Für Garagen sind sowohl Sattel- als auch Flächdächer zulässig. Bei Grenzbebauung ist die
Dachgestaltung mit der angrenzenden Garage abzustimmen.

Gründungsempfehlungen:
Innerhalb des Baugebietes sind Plattengründungen empfohlen.
Die Baugrubensohlen sind gründlich nachzuverdichten. Zusätzlich ist im westlichen Drittel
des Baugebiets, zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Untergrundes, unter den Gründungs-
körpern eine ca. 0,6m mächtige Tragschicht einzubauen (siehe Baugrundgutachten).

bestehender Baum, zu erhalten

bestehender Baum, zu entfernen

zu pflanzender Baum gemäß Festsetzung C.9.1

8. Grünordnung

8.1 Baumpflanzungen
Bäume 2. Wuchsklasse:
Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen,
Stammumfang mind. 16-18 cm.
Artenauswahl: - Acer campestre (Feldahorn)

- Carpinus betulus (Hainbuche)
- Prunus avium (Vogel-Kirsche)
- Sorbus aria (Mehl-Beere)
- Sorbus aucuparia (Eberesche)
- Heimische Obstbäume

Die dargestellten Baumstandorte dürfen im Umkreis von 5 m verschoben werden.
Pro 200 m2 Grundstücksfläche ist ein Baum zu pflanzen. Die in der Planzeichnung
dargestellten Bäume werden hierauf angerechnet.

8.2 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der Zufahrten,
Zugänge und Terrassen zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten.

8.3 Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der der Fertigstellung
der Gebäude folgenden Pflanzperiode auszuführen und abzuschließen.

8.4 Ausgefallene Bäume und Sträucher sind in der nächsten Pflanzperiode
nachzupflanzen. Die Nachpflanzung muss den festgesetzen Pflanzenqualitäten der
Grünordnung des Bebauungsplans entsprechen.

8.5 Immergrüne Hecken sind nicht zugelassen.

Griesstraße 12
D-85567 Grafing b. München
Fon 08092 / 84601
Fax 08092 / 84603
Mobil 0170 / 4414739
Email mhaas@T-online.de

MICHAEL HAAS
LANDSCHAFTSARCHITEKT

Grünordnung:

se
itl.

 W
H

OK Rohdecke

max. zulässige Grundfläche EFH / DHH110 75

Bestehende Hauptwasserleitung

Gemeinde Anzing
Schulstraße 1
85646 Anzing
Telefon (08121) 47 44-0
Fax (08121)  47 44-22

Datum, Unterschrift

Vorhabensträger:

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für die Parzellen ist mit 0,33 festgelegt.

Abgrabungen und Aufschüttungen bis zu 20 cm sind zugelassen. Öffentliche, private und
nachbarschaftliche Belange dürfen dabei nicht beeinträchtigt werden.

11. Ver- und Entsorgungsorgung

Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die zentralen Ver- und

Dachgestaltung:
Vorgeschrieben sind gleichschenklige Satteldächer mit einer Neigung von 24° bis 35°.
Bei Ergänzung Anpassung in Form, Neigung und Farbe an das bestehende Dach.
Als Dacheindeckung dürfen nur Ziegel verwendet werden.
Dachgauben sind nur bei einer Dachneigung von 30° bis 35° zulässig.
Quergiebel haben sich dem Hauptbaukörper unterzuordnen.
Dacheinschnitte sind nicht zulässig.
Abweichend von dieser Festsetzung sind bei Garagen auch Flachdächer zulässig.
Bei zusammengebauten Gebäuden muss Traufe und First sowie Dachdeckung und
Dachneigung einheitlich ausgeführt werden.

Entsorgungsanlage angeschlossen sein.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.07.2013 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 22.07.2013 bis 06.09.2013 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.02.2014 wurde mit der Begründung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.02.2014 bis 17.03.2014 öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Anzing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 01.04.2014 den

Bebauungsplans gem. § 10. Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 01.04.2014 als Satzung
beschlossen.

Vermutungsfläche für BodendenkmälerB

OK Fertigfußboden (FFB)519,8   
+/-20 cm

Die gesetzlichen Abstandsflächen sind einzuhalten. Speziell bei Garagen
findet der Art. 6 Abs. 9 BayBo Anwendung.

E. Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat Anzing hat in der Sitzung vom 04.02.2020 die Aufstellung des
Bebauungsplans mit Durchführung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a
BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Hinweis nach § 13 a
Abs. 3 Nr. 1 BauGB am 21.02.2020 bekanntgemacht.

2. Das Verfahren nach § 13 a BauGB wurde in Form einer öffentlichen Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB mit der Planfassung vom 18.01.2022 in der Zeit vom
31.01.2022 bis einschließlich 02.03.2022 durchgeführt. Die Träger öffentlicher
Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom 31.01.2022 bis
einschließlich 02.03.2022 zur Planfassung vom 18.01.2022 angehört.

3. Die Gemeinde Anzing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 05.04.2022 den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 05.04.2022 als
Satzung beschlossen.

Anzing, den ____________________

______________________________
Erste Bürgermeisterin Kathrin Alte

4. Ausgefertigt     Anzing, den ____________________

_______________________________
Erste Bürgermeisterin Kathrin Alte

5. Der Satzungsbeschluss wurde am 11.04.2022 gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem
Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs.
4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

       Anzing, den ____________________

             
       ______________________________

 Erste Bürgermeisterin Kathrin Alte

Gemeinde Anzing
Landkreis Ebersberg

Neuaufstellung des Bebauungsplan Nr. 54
für das

"Baugebiet Strasserwiese in Anzing"

LAGEPLAN M=1:1.000
Fassung:    05.04.2022

Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 54
für das Baugebiet Strasserwiese in Anzing


	A-3 Bebauungsplan m. Text  

